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Vollzug des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände 

(Wasserverbandsgesetzes – WVG) und des Bayer. Gesetzes zur Ausführung 

des Wasserverbandsgesetzes (BayAGWVG);  

Auflösung des Wasserbeschaffungsverbandes Kühnhardt am Schlegel, Stadt 

Feuchtwangen  

 

Der Wasserbeschaffungsverband Kühnhardt am Schlegel hat in seiner letzten 

Verbandsversammlung seine Auflösung einstimmig beschlossen. Das Landratsamt 

Ansbach hat die Auflösung des Verbandes genehmigt.  

 

Hiermit ergeht die Aufforderung an Gläubiger zur Anmeldung etwaiger Ansprüche 

innerhalb von zwei Monaten ab dieser Bekanntmachung.  

 

Zur Abwicklung der Geschäfte wurde der bisherige Verbandsvorsteher Herr Martin 

Strauß, Kühnhardt 16, 91555 Feuchtwangen, als vertretungsberechtigter Liquidator 

bestellt.  

 

 

 

Ansbach, 12.06.2024  

Landratsamt Ansbach  

 

gez.  

 

Dr. Jürgen Ludwig  

Landrat 

 

 

 


